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Kindergarten „St. Michael“ 
Träger: Kath. Kirchenstiftung der Pfarrei „St. Michael“ Altenstadt 

 
 

Anlage  
 

zur Kindergartenordnung 

Kindergartenbeiträge ab 1.9.2010 
 

 

 Kinder 
 

über 3 Jahre über 2 und 
unter 3 Jahre 

 

unter 2 Jahre 

bis 2 Stunden  
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

60,80 €  
48,80 € 

91,20 €  
73,20 € 

114,00 €  
91,50 € 

über 2 bis 3 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

68,40 €  
54,90 € 

102,60 €  
82,35 € 

125,40 €  
100,65 € 

über 3 bis 4 Stunden (Mindestbuchung) 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

76,00 €  
61,00 € 

114,00 €  
91,50 € 

136,80 € 
109,80 € 

über 4 bis 5 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

83,60 €  
67,10 € 

125,40 €  
100,65 € 

148,20 € 
118,95 € 

über 5 bis 6 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

91,20 €  
73,20 € 

136,80 €  
109,80 € 

159,60 € 
128,10 € 

über 6 bis 7 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

98,80 €  
79,30 € 

148,20 €  
118,95 € 

171,00 € 
137,25 € 

über 7 bis 8 Stunden 
(ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder) 

106,40 €  
85,40 € 

159,60 €  
128,10 € 

182,40 € 
146,40 € 

über 8 bis 9 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

114,00 €  
91,50 € 

171,00 €  
137,25 € 

193,80 € 
155,55 € 

über 9 bis 10 Stunden (max. Öffnungszeit) 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

121,60 €  
97,60 € 

182,40 €  
146,40 € 

205,20 € 
164,70 € 

über 10 bis 11 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

129,20 €  
103,70 € 

193,80 €  
155,55 € 

216,60 € 
173,85 € 

über 12 Stunden 
ermäßigt für ein und weitere Geschwisterkinder 

136,80 €  
109,80 € 

205,20 €  
164,70 € 

228,00 € 
183,00 € 

 

Das Spielgeld beträgt monatlich 4,00 €.  
 

Die Buskosten für die Beförderung aus Schwabniederhofen betragen 20,00 € 
  (gemäß Absprache mit der Gemeinde Altenstadt).  

Geschwisterrabatt:   
Für das älteste Kindergartenregelkind ist der volle Beitrag zu entrichten. Jüngere Geschwister oder Schulkinder 
im Rahmen der Mittagsbetreuung erhalten die Ermäßigung. 
 

Vorschulkinder:   
Der Beitrag für den Monat August wird regelmäßig auch für die Kinder erhoben, die im September in die Schule 
kommen (Das Kindergartenjahr endet regelmäßig am 30. August). 
 

Erstattung Verwaltungsgebühr im Mahnverfahren: 
Bei Nichteinlösung des Lastschrifteinzugs ist neben den anfallenden Bankspesen der zusätzliche Verwaltungs-
aufwand (Mahnverfahren, Überwachung Zahlungseingang) eine Gebühr von 10,00 € je Anmahnung zu entrich-
ten. Nach erfolgloser 2. Anmahnung erfolgt die gerichtliche Geltendmachung durch die Bischöfliche Finanz-
kammer. Die Verwaltungsgebühr fällt nicht an, wenn der ausstehende Kindergartenbeitrag unmittelbar nach der 
Retoure eigenständig von den Eltern auf das Konto des Kindergartens überwiesen wird. Bankspesen werden stets 
weiterberechnet. 


